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B. Ministerium für Inneres und Sport

Geschäftsordnung des Landesausschusses 
„Rettungsdienst“ 

nach § 13 NRettDG

Bek. d. MI v. 13. 12. 2007 — B21 41576-10-13 —

Bezug: Bek. d. MS v. 30. 9. 1993 (Nds. MBl. S. 1156)

In der Anlage wird die Geschäftsordnung des Landesaus-
schusses „Rettungsdienst“ neu bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 48

Anlage

Geschäftsordnung des Landesausschusses „Rettungsdienst“
vom 13. 9. 2007

Aufgrund des § 13 Abs. 2 Satz 3 NRettDG i. d. F. vom 2. 10.
2007 (Nds. GVBl. S. 473) gibt sich der Landesausschuss „Ret-
tungsdienst“ folgende Geschäftsordnung:

Erster Teil
Ausschuss

§ 1
Mitglieder

(1) Der Ausschuss besteht aus 20 stimmberechtigten Mit-
gliedern. Für diese können je zwei Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter berufen werden. Die stellvertretenden Mit-
glieder können anderen Organisationen derselben Mitglieder-
gruppe (§ 13 Abs. 1 Satz 2 NRettDG) angehören.

(2) Die fünf stimmberechtigten Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Träger des Rettungsdienstes setzen sich folgender-
maßen zusammen:
1. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Landkreise, zwei

Vertreterinnen oder Vertreter der kreisfreien Städte oder
der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetzes namentlich aufgeführten Städte und

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Trägers der Luft-
rettung.

(3) Die fünf stimmberechtigten Vertreterinnen oder Vertre-
ter der Beauftragten setzen sich folgendermaßen zusammen:
1. vier Vertreterinnen oder Vertreter der mit dem boden-

gebundenen Rettungsdienst Beauftragten,
2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der mit der Luftrettung

Beauftragten.
(4) Der Ausschuss kann mit einer Mehrheit von 16 Stim-

men befristet nicht stimmberechtigte außerordentliche Mit-
glieder hinzuziehen.

(5) Nur natürliche Personen können Mitglieder oder stell-
vertretende Mitglieder des Ausschusses werden.

(6) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied wird auf
Antrag der benennenden Organisation abberufen. Darüber
hinaus können alle Mitglieder ihr Amt durch schriftliche Er-
klärung gegenüber dem zuständigen Fachministerium nieder-
legen. Bis zur Berufung einer Nachfolgerin oder eines Nach-
folgers nimmt das stellvertretende Mitglied die Aufgaben im
Ausschuss wahr.

§ 2
Amtsperiode

Die Amtsperiode des Ausschusses beträgt vier Jahre. Die
Amtszeit der während einer Amtsperiode neu berufenen Mit-
glieder oder stellvertretenden Mitglieder endet mit dem Ab-
lauf der Amtsperiode. Die erste Amtsperiode endet am 30. Sep-
tember 1996.

§ 3
Vorsitz

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder wählen aus ihrer Mit-
te ein vorsitzendes Mitglied und dessen Stellvertretung für die
Dauer einer Amtsperiode.

(2) Die Wahl des vorsitzenden Mitglieds und seiner Stell-
vertretung wird mit verdeckten Stimmzetteln vorgenommen.
Gewählt ist, wer mindestens 16 Stimmen auf sich vereinigt.
Erhält keine Bewerberin oder kein Bewerber im ersten Wahl-
gang diese Mehrheit, so ist in einem zweiten Wahlgang ge-
wählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

(3) Das vorsitzende Mitglied oder seine Stellvertretung ver-
lieren ihr Amt, wenn der Ausschuss mit mindestens 16 Stim-
men ein anderes Mitglied zum vorsitzenden Mitglied oder zu
seiner Stellvertretung wählt.

(4) Das vorsitzende Mitglied und seine Stellvertretung kön-
nen ihr Amt jederzeit niederlegen. Die Nachfolge des vor-
sitzenden Mitglieds tritt dann seine Stellvertretung an. Die
Nachfolgerin oder den Nachfolger der Stellvertretung wählen
die Mitglieder des Ausschusses in der auf die Niederlegung
des Amtes folgenden Sitzung.

§ 4
Geschäftsstelle

Die Geschäfte des Ausschusses und der nach § 9 einzuset-
zenden Arbeitsgruppen werden von der Dienst- oder Arbeits-
stelle des jeweiligen vorsitzenden Mitglieds des Ausschusses
geführt.

§ 5 
Sitzungen

(1) Zur ersten Sitzung einer jeden Amtsperiode tritt der
Ausschuss auf Einladung des zuständigen Fachministeriums
zusammen.

(2) Die Termine der übrigen Sitzungen bestimmt der Aus-
schuss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Darüber
hinaus ist der Ausschuss einzuberufen, wenn mindestens
fünf stimmberechtigte Mitglieder dies beim Vorsitzenden
schriftlich unter Angabe des Beratungsgegenstandes bean-
tragen.

(3) Auf Beschluss des Ausschusses lädt der Vorsitzende zu
einzelnen Tagesordnungspunkten sachkundige Personen ein,
wenn deren Anhörung mit Rücksicht auf den Beratungsge-
genstand sachdienlich erscheint. Vertreterinnen und Vertreter
des zuständigen Fachministeriums sind berechtigt, an den Sit-
zungen beobachtend teilzunehmen.

(4) Das vorsitzende Mitglied lädt die übrigen Mitglieder
des Ausschusses zu den Sitzungen ein und gibt den stellver-
tretenden Mitgliedern den Termin nachrichtlich bekannt. Es
legt den Ort der jeweiligen Sitzung fest, sofern nicht der
Ausschuss einen Sitzungsort bestimmt hat. Die Geschäfts-
stelle bereitet die Sitzungen vor. Sie versendet die Einladun-
gen mit einer vorläufigen Tagesordnung und etwaigen
Beratungsunterlagen. Zwischen dem Versenden der Einla-
dungen und dem Sitzungstermin soll eine Frist von mindes-
tens 4 Wochen liegen, sofern nicht zwischen dem Termin
und seiner Bestimmung durch den Ausschuss eine kürzere
Frist liegt.

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder oder deren Stellvertre-
tungen können weitere Vorschläge zur Tagesordnung ma-
chen. Die Vorschläge sollen dem vorsitzenden Mitglied sowie
den übrigen Mitgliedern vor der Sitzung schriftlich mitgeteilt
werden. Zu Beginn seiner Sitzung beschließt der Ausschuss
die endgültige Tagesordnung mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen.

(6) Das vorsitzende Mitglied leitet die Sitzungen. Bei Abwe-
senheit dieses Mitgliedes und seiner Stellvertretung wählen
anwesende Mitglieder eine Sitzungsleitung für die jeweilige
Sitzung.

(7) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so tritt an
seine Stelle ein vertretendes Mitglied. Das verhinderte Mit-
glied unterrichtet unverzüglich die Geschäftsstelle und seine
Vertretung über seine Verhinderung.

(8) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer haben über die Sitzung Stillschweigen
zu bewahren, sofern nicht der Ausschuss im Einzelfall etwas
anderes beschließt.

§ 6
Beschlussfassung

(1) Sofern sich aus dieser Geschäftsordnung nichts Abwei-
chendes ergibt, ist der Ausschuss beschlussfähig, wenn min-
destens 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind und
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die abwesenden Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wur-
den. Die Beschlüsse des Ausschusses werden mit den Stim-
men von mindestens 16 stimmberechtigten Mitgliedern ge-
fasst, sofern sich nicht aus dieser Geschäftsordnung etwas
anderes ergibt.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des
Ausschusses zurückgestellt worden und wird der Ausschuss
zum zweiten Mal zur Beschlussfassung über diesen Gegen-
stand einberufen, ist er auch dann beschlussfähig, wenn we-
niger als 16 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der
Ausschuss beschließt in diesem Fall mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. In der Ladung zur zweiten Sitzung muss
hierauf hingewiesen werden.

(3) Ist in dieser Geschäftsordnung bestimmt, dass Beschlüs-
se mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wer-
den, gelten Stimmenenthaltungen nicht als abgegebene Stim-
men; bei Stimmengleichheit gilt eine Beschlussvorlage als
abgelehnt.

(4) Beschlüsse können im schriftlichen Verfahren herbeige-
führt werden, sofern der Ausschuss über den Gegenstand der
Beschlussfassung bereits beraten und diesem zugestimmt hat.

§ 7
Niederschriften

(1) Über jede Sitzung des Ausschusses wird von der Ge-
schäftsstelle eine Niederschrift gefertigt. In die Niederschrift
sind aufzunehmen: 
1. die Namen der Mitglieder und der übrigen Personen, die

an der Sitzung teilgenommen haben,
2. Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung,
3. die Gegenstände der Beratung,
4. der Wortlaut der gefassten Beschlüsse.
Das vorsitzende Mitglied unterzeichnet die Niederschrift.

(2) Den übrigen Mitgliedern und den stellvertretenden Mit-
gliedern wird eine Ausfertigung der Niederschrift übersandt.
Soweit Nichtmitglieder an der Sitzung teilgenommen haben,
erhalten sie einen Auszug aus der Niederschrift mit den Ta-
gesordnungspunkten, an deren Besprechung sie teilgenom-
men haben.

(3) Die Niederschrift gilt als genehmigt, wenn nicht spätes-
tens in der nächsten Sitzung Einwendungen erhoben werden.

§ 8
Bekanntmachung der Empfehlungen

Das zuständige Fachministerium gibt die Empfehlungen
des Ausschusses im Niedersächsischen Ministerialblatt be-
kannt.

Zweiter Teil
Arbeitsgruppen

§ 9
Arbeitsgruppen

(1) Der Landesausschuss setzt bei Bedarf Arbeitsgruppen
ein.

(2) Die Arbeitsgruppen bereiten bei Aufgabenzuweisung
durch den Ausschuss dessen Beschlüsse vor.

§ 10
Mitglieder

(1) In eine Arbeitsgruppe nach § 9 Abs. 1 entsendet jede
Mitgliedsgruppe ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied des Ausschusses als ordentliches Mitglied.

(2) Die Arbeitsgruppen können für bestimmte Beratungsge-
genstände auf Vorschlag eines Mitglieds der Arbeitsgruppe
sachkundige Personen als außerordentliche Mitglieder hinzu-
ziehen.

§ 11
Verfahren

(1) Die ordentlichen Mitglieder der Arbeitsgruppe bestim-
men aus ihrem Kreis die vorsitzende Person. Kommt keine Ei-
nigung zustande, wird die vorsitzende Person durch das Los
bestimmt.

(2) Eine Arbeitsgruppe ist beschlussfähig, wenn alle ordent-
lichen Mitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten
sind. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. § 6 Abs. 3 und 4 gilt sinngemäß.

(3) Die Fertigung der Niederschrift erfolgt entsprechend § 7
durch eine von der vorsitzenden Person bestimmte Person,
die der Arbeitsgruppe nicht angehören muss. Die von der vor-
sitzenden Person genehmigte Niederschrift ist an die Ge-
schäftsstelle weiterzuleiten.

Dritter Teil
Gemeinsame Vorschriften

§ 12
Entschädigung

Die Mitglieder des Ausschusses, deren Stellvertretungen
und die außerordentlichen Mitglieder der Arbeitsgruppen
erhalten bei der Teilnahme an einer Sitzung eine Entschädi-
gung. Die Höhe der Entschädigung wird vom zuständigen
Fachministerium gesondert geregelt.

§ 13
Änderung der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung kann durch einstimmigen Beschluss
der stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses geändert
werden.

Schiedsordnung der Schiedsstelle 
für den Rettungsdienst nach § 18 NRettDG

Bek. d. MI v. 13. 12. 2007 — B21. 21-41576-10-18/1 —

Bezug: Bek. d. MS v. 30. 9. 1993 (Nds. MBl. S. 1158), zuletzt geändert
durch Bek. d. MI v. 14. 5. 1997 (Nds. MBl. S. 914)

In der Anlage wird die am 4. 11. 2007 von der Schiedsstelle
beschlossene und am 13. 12. 2007 vom MI genehmigte
Schiedsordnung der Schiedsstelle für den Rettungsdienst neu
bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 49

Anlage

Schiedsordnung der Schiedsstelle für den Rettungsdienst

Aufgrund des § 18 Abs. 5 Satz 1 NRettDG i. d. F. vom 2. 10.
2007 (Nds. GVBl. S. 473) gibt sich die Schiedsstelle für den
Rettungsdienst folgende Schiedsordnung:

§ 1
Allgemeines

Für die Tätigkeit der Schiedsstelle sind die Bestimmungen
der §§ 4 bis 8 und der Teile II, III, V und VII des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 des Niedersäch-
sischen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend anzu-
wenden, soweit diese Schiedsordnung nichts Abweichendes
bestimmt.

§ 2
Zusammensetzung

Die Schiedsstelle besteht aus den in § 18 Abs. 2 NRettDG
genannten neun Mitgliedern. Jedes Mitglied hat zwei Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter.

§ 3
Berufung der Mitglieder 

und der stellvertretenden Mitglieder
(1) Die Träger des Rettungsdienstes und die Kostenträger

benennen bis spätestens zwei Monate vor Ablauf einer Amts-
periode einverständlich die Vorsitzenden oder den Vorsit-
zenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den
stellvertretenden Vorsitzenden für die nächste Amtsperiode.
Kommt bis dahin keine Einigung zustande oder werden bis
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dahin die übrigen Mitglieder der Schiedsstelle und ihre jewei-
lige Stellvertreterin oder ihr jeweiliger Stellvertreter nicht
benannt, werden sie vom zuständigen Fachministerium be-
stimmt.

(2) Nur natürliche Personen können Mitglieder und stell-
vertretende Mitglieder der Schiedsstelle werden. Sie erhalten
vom zuständigen Fachministerium eine Berufungsurkunde.

§ 4
Amtsperiode

Die Amtsperiode der Schiedsstelle beträgt vier Jahre. Die
Amtszeit der während einer Amtsperiode neu berufenen Mit-
glieder und stellvertretenden Mitglieder endet mit Ablauf der
Amtsperiode. Die erste Amtsperiode endete am 31. 1. 1996.

§ 5
Ausscheiden von Mitgliedern 

und stellvertretenden Mitgliedern
(1) Ist das vorsitzende Mitglied der Schiedsstelle oder seine

Stellvertretung von den Trägern des Rettungsdienstes und
den Kostenträgern einverständlich benannt worden, wird es
auf ihren gemeinsamen Antrag hin vom zuständigen Fachmi-
nisterium abberufen, sofern in dem Antrag auf Abberufung
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger genannt wird. Zudem
wird das vorsitzende Mitglied oder seine Stellvertretung aus
wichtigem Grund abberufen, wenn ein Träger des Rettungs-
dienstes, ein Kostenträger oder ein Beauftragter dies bean-
tragt. Wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger nach Satz 2
nicht binnen zweier Monate benannt, nimmt das zuständige
Fachministerium die Bestimmung vor.

(2) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied wird auf
Antrag der Organisation, die es benannt hat, abberufen. Die
Abberufung erfolgt mit der Berufung einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers. Darüber hinaus soll ein Mitglied oder ein
stellvertretendes Mitglied abberufen werden, wenn es seine
Tätigkeit bei einer Organisation der Mitgliedergruppe, die es
vertritt aufgibt. Wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger
für ein ausgeschiedenes Mitglied oder stellvertretendes Mit-
glied nicht binnen zweier Monate benannt, nimmt das zustän-
dige Fachministerium die Bestimmung vor.

(3) Jedes Mitglied und jedes stellvertretende Mitglied der
Schiedsstelle kann sein Amt durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem zuständigen Fachministerium niederlegen. Die
Niederlegung wird mit der Berufung einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers wirksam, spätestens aber nach Ablauf von
zwei Kalendermonaten. Wird bis zum Ausscheiden des Mit-
gliedes eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger nicht benannt,
nimmt das zuständige Fachministerium die Bestimmung vor.

§ 6
Amtsausübung

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Schieds-
stelle üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie sind an Weisun-
gen nicht gebunden und verpflichtet, an den Sitzungen der
Schiedsstelle teilzunehmen.

§ 7
Geschäftsstelle

(1) Zur bürotechnischen Unterstützung der Tätigkeit des
vorsitzenden Mitgliedes und seiner Stellvertretung wird eine
Geschäftsstelle gebildet. Die Geschäfte der Schiedsstelle wer-
den abwechselnd für jeweils eine Amtsperiode von einem
Träger des Rettungsdienstes und einem Kostenträger geführt.
Die Geschäftsstelle soll bei einer Organisation gebildet wer-
den, bei der ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied
der Schiedsstelle beschäftigt ist. Für die erste Amtsperiode ist
ein Träger des Rettungsdienstes zuständig.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
unterliegen im Hinblick auf ihre Tätigkeit für die Schiedsstel-
le den Weisungen des vorsitzenden Mitgliedes der Schieds-
stelle oder seiner Stellvertretung. Sie sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. Die arbeits- und dienstrechtlichen Befug-
nisse der Anstellungskörperschaften bleiben unberührt.

§ 8
Einleitung des Verfahrens

(1) Das Schiedsverfahren beginnt mit einem schriftlichen
Antrag eines Trägers des Rettungsdienstes, eines Beauftragen
oder eines Kostenträgers, welcher an die Geschäftsstelle zu
richten ist.

(2) Der Antrag soll die Beteiligten des Schiedsverfahrens be-
zeichnen, das Ergebnis der vorausgegangenen Verhandlungen
darlegen und die offenen Streitpunkte nennen. Notwendige
Beweismittel sollen beigefügt werden. Der Antrag nebst An-
lagen sowie jeder sonstige Schriftsatz sind in dreifacher Aus-
fertigung sowie einer Ausfertigung für jeden Antragsgegner
einzureichen.

§ 9
Vorbereitung der Sitzungen

(1) Das vorsitzende Mitglied der Schiedsstelle oder seine
Stellvertretung bereitet die Sitzungen so vor, dass die Streitig-
keiten möglichst in einer Sitzung erledigt werden kann.

(2) Es sendet unverzüglich den übrigen Beteiligten den An-
trag zur schriftlichen Stellungnahme zu. Diese ist innerhalb
eines Monats an die Geschäftsstelle zu übersenden.

§ 10
Ladung zur Sitzung

(1) Die vorsitzende Person oder ihre Stellvertretung soll die
übrigen Mitglieder der Schiedsstelle mit einer Frist von zwei
Wochen zur Sitzung laden. Sie gibt den stellvertretenden Mit-
gliedern der Schiedsstelle den Sitzungstermin nachrichtlich
bekannt. Gleichzeitig sind die Tagesordnung und die Bera-
tungsunterlagen zu übersenden.

(2) Bei Verhinderung eines Mitgliedes ist sein stellvertreten-
des Mitglied und die Geschäftsstelle unverzüglich zu unter-
richten. Diese hat die Vertreterin oder den Vertreter zur Sit-
zung zu laden.

§ 11
Mündliche Verhandlung

(1) Die Schiedsstelle führt eine mündliche Verhandlung
durch. Sie soll auf eine Einigung der Beteiligten hinwirken.
Ohne mündliche Verhandlung kann entschieden werden,
wenn die Beteiligten durch schriftliche Erklärung darauf ver-
zichten.

(2) Die Beteiligten sind spätestens zwei Wochen vor der
mündlichen Verhandlung zu laden. Die Schiedsstelle kann in
Abwesenheit der Beteiligten verhandeln, falls in der Ladung
darauf hingewiesen worden ist.

§ 12
Beratung und Entscheidung

(1) Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, wenn das vorsitzen-
de Mitglied oder seine Stellvertretung und drei Mitglieder der
Kostenträger und drei Mitglieder der Träger des Rettungsdiens-
tes bzw. Beauftragten anwesen sind. Sie berät und entschei-
det in Abwesenheit der an der Streitigkeit Beteiligten. Eine
Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren ist nur zulässig,
wenn die Angelegenheit vorher in einer Sitzung beraten wor-
den ist.

(2) Die Schiedsstelle entscheidet mit der Mehrheit der Stim-
men. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der vorsitzenden Person.

(3) Die schriftliche Entscheidung ist von dem der Verhand-
lung, Beratung und Entscheidung vorsitzenden Mitglied zu
unterzeichnen und den Beteiligten innerhalb eines Monats
nach Beschlussfassung zuzustellen.

(4) Das Verfahren vor der Schiedsstelle soll vom Eingang
des schriftlichen Antrages bei der Geschäftsstelle (§ 8 Abs. 1)
bis zur Zustellung der schriftlichen Entscheidung nach Ab-
satz 3 in der Regel nicht länger als sechs Monate dauern.

(5) Das Verfahren der Schiedsstelle ist unentgeltlich.

§ 13 
Entschädigung

(1) Bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden die
Kosten für die Fahrt zwischen dem regelmäßigen Beschäfti-
gungsort und dem Sitzungsort in nachgewiesener Höhe er-
stattet. Bei Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs werden
0,30 EUR je zurückgelegtem Kilometer ersetzt.

(2) Die Mitglieder und die Stellvertretungen erhalten für
sonstige Aufwendungen Pauschalbeträge, deren Höhe die Trä-
ger des Rettungsdienstes (Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersachsens und das zuständige
Fachministerium) und die Kostenträger (Arbeitsgemeinschaft
der Verbände der gesetzlichen Krankenkassen in Niedersach-
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sen) vereinbaren. Diese Vereinbarung bedarf der Genehmi-
gung des zuständigen Fachministeriums.

(3) Zeugen und Sachverständige erhalten eine Entschä-
digung entsprechend dem Justizvergütungs- und entschädi-
gungsgesetz (JVEG).

(4) Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn die Ansprüche
nicht innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Entstehung bei
der Geschäftsstelle geltend gemacht werden.

§ 14
Kosten

Der nach § 18 Abs. 3 NRettDG von den Trägern des Ret-
tungsdienstes zu tragende Kostenanteil wird wie folgt aufge-
teilt:
1. 2 v. H. dieser Kosten trägt das Land,
2. die übrigen Kosten tragen die kommunalen Träger des

Rettungsdienstes auf der Grundlage der jeweiligen Ein-
wohnerzahlen. Maßgeblich sind die zuletzt veröffentlich-
ten amtlichen Zahlen.

§ 15
Änderung der Schiedsordnung

Die Schiedsordnung kann durch einstimmigen Beschluss
der Mitglieder der Schiedsstelle oder der ordentlich geladenen
Vertretungen geändert werden. Anträge auf Änderung der
Schiedsordnung müssen von der Geschäftsstelle mindestens
vier Wochen vor der Abstimmung an die Mitglieder versandt
werden. § 18 Abs. 5 Satz 2 NRettDG bleibt unberührt.

Anerkennung der
Fritz Werner Schüt-Stiftung

Bek. d. MI v. 4. 1. 2008
— RV OL 2.03-11741-02 (025) —

Mit Schreiben vom 27. 11. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts mit Satzung vom 5. 11. 2007 die Fritz Werner Schüt-
Stiftung mit Sitz in der Stadt Aurich gemäß § 80 BGB als
rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von gemeinnützigen,
mildtätigen und kulturellen Zwecken, die Förderung von Bil-
dung, Erziehung und Sport, Forschung und Wissenschaften
sowie die Erhaltung von Umwelt und Natur.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Fritz Werner Schüt-Stiftung
c/o Herrn Fritz Werner Schüt
Liebigstraße 4
26607 Aurich.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 51

Anerkennung der Greiner Stiftung

Bek. d. MI v. 4. 1. 2008
— RV OL 2.03-11741-05 (042) —

Mit Schreiben vom 12. 12. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts mit Satzung vom 2. 12. 2007 die Greiner Stiftung mit
Sitz in der Stadt Lingen (Ems) gemäß § 80 BGB als rechtsfähig
anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wissenschaft und
Forschung, der Jugend und Altenpflege, der Kunst und Kul-
tur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, des Wohlfahrtswesens,
des Andenkens an Kriegsopfer, der Hilfe für Verfolgte, der
Rettung aus Lebensgefahr, des Tierschutzes, des Sports, der
Heimatpflege und Heimatkunde sowie des traditionellen
Brauchtums.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Greiner Stiftung
c/o Herrn Jan Greiner
Bernd-Rosemeyer-Straße 4
49808 Lingen (Ems).

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 51

Anerkennung der
Regionalstiftung Wildeshauser Geest

Bek. d. MI v. 4. 1. 2008
— RV OL 2.03-11741-08 (016) —

Mit Schreiben vom 11. 12. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts mit Satzung vom 27. 11. 2007 die Regionalstiftung
Wildeshauser Geest mit Sitz in der Stadt Wildeshausen gemäß
§ 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und
Kultur, des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Jugend-
und Altenhilfe sowie des öffentlichen Gesundheits- und
Wohlfahrtswesens.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Regionalstiftung Wildeshauser Geest
c/o Volksbank Wildeshauser Geest eG
Westerstraße 4
27793 Wildeshausen.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 51

Anerkennung der Kulturstiftung Wesermarsch

Bek. d. MI v. 4. 1. 2008
— RV OL 2.03-11741-11 (012) —

Mit Schreiben vom 30. 11. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Oldenburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts mit Satzung vom 16. 11. 2007 die Kulturstiftung We-
sermarsch mit Sitz in der Stadt Brake (Unterweser) gemäß
§ 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kunst und Kultur
im Landkreis Wesermarsch, insbesondere von nicht kom-
merziellen Veranstaltungen und Projekten auf den Gebieten
Kunst und Kultur, die Erhaltung von Kulturwerten sowie des
Künstlernachwuchses.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Kulturstiftung Wesermarsch
c/o Landkreis Wesermarsch
Poggenburger Straße 15
26919 Brake.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 51
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Sitzverlegung der Stiftung
Kreis Greifenhagen/Pommern-Beyerstorff-Wyrow

Bek. d. MI v. 7. 1. 2008
— RV LG 2.02-11741/129 —

Mit Schreiben vom 11. 12. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Lüneburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), die Sitzverlegung der Stif-
tung Kreis Greifenhagen/Pommern-Beyerstorff-Wyrow von
Lüneburg nach Bersenbrück gemäß § 7 Abs. 3 des Nieder-
sächsischen Stiftungsgesetzes genehmigt. 

Die Anschrift lautet:

Stiftung Kreis Greifenhagen/Pommern-Beyerstorff-Wyrow
Liebigstraße 7
49593 Bersenbrück.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

Sitzverlegung der Kulturstiftung HBS

Bek. d. MI v. 7. 1. 2008
— RV LG 2.02-11741/153 —

Mit Schreiben vom 11. 12. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Lüneburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), die Sitzverlegung der Kul-
turstiftung HBS von Uelzen nach Hannover gemäß § 7 Abs. 3
des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes genehmigt. 

Die Anschrift lautet:

Kulturstiftung HBS
c/o Niedersächsische Sparkassenstiftung
Schiffgraben 6—8
30159 Hannover.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

Anerkennung der 
Kirchenstiftung Iselersheim

Bek. d. MI v. 7. 1. 2008
— RV LG 2.45-11741/359 —

Mit Schreiben vom 12. 11. 2007 hat das MI, Regierungs-
vertretung Lüneburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. 11. 2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsge-
schäfts vom 1. 10. 2007 und der diesem beigefügten Stif-
tungssatzung die Kirchenstiftung Iselersheim mit Sitz in
Bremervörde-Iselersheim gemäß § 80 BGB als rechtsfähig
anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Sicherstellung
der kirchlichen Arbeit und der Erhalt der kirchlichen Gebäu-
de auf dem Gebiet der ev.-luth. Kirchengemeinde Iselersheim.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Kirchenstiftung Iselersheim
c/o Reinhard Brünjes
Lindauer Straße 124
27432 Hönau-Lindorf.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Gesetz
über Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen

und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Bek. d. MI v. 7. 1. 2008 — 34-23031/4 —

— VORIS 21160 —

Bezug: RdErl. v. 1. 12. 2004 (Nds. MBl. S. 791), zuletzt geändert durch
Bek. v. 15. 5. 2007 (Nds. MBl. S. 413)
— VORIS 21160 —

Die Bestellung des Öffentlich bestellten Vermessungsinge-
nieurs Dipl.-Ing. Detlef Wilck ist erloschen.

In der Liste der ÖbVI, Anlage 2 des Bezugserlasses, wird
daher die lfd. Nr. 112 gestrichen.

An die
Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften
anderen behördlichen Vermessungsstellen
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

Verleihung der Niedersächsischen Sportmedaille

Bek. d. MI v. 9. 1. 2008 — MB 3.03-11 219/1 (2007) —

Bezug: Beschl. d. LM v. 1. 8./18. 12. 1984 (Nds. MBl. 1985 S. 202)
— VORIS 11430 00 00 03 011 —

Der Herr Ministerpräsident hat am 8. 6. 2007 nachste-
henden Persönlichkeiten und Vereinen die Niedersächsische
Sportmedaille verliehen:

a) für hohe sportliche Leistungen:

Tina Bachmann, Braunschweig,
Gerd Bleidorn, Wedemark,
Elke Hipler, Hannover;

b) für Verdienste um die Förderung des Sports:

Hans-Karl Bartels, Schöningen,
Albert Beneke, Ahlerstedt-Wangersen,
Friedrich Meier, Rinteln,
Ferdinand Pötter, Neuenhaus;

c) für beispielgebenden Beitrag für die Weiterentwicklung
der Sportangebote:

Ballsportverein Holzhausen e. V. 1924,
Ruderverein Leer von 1903 e. V.,
Turn-Club Bissendorf e. V.,
Turn- und Sportgemeinschaft Nordholz von 1907 e. V.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes;
Bekanntgabe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

(Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2007)

Bek. d. MI v. 16. 1. 2008 — 33.21-05601/4-3 —

Für das Haushaltsjahr 2007 beträgt der 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
— einschließlich eines Restes 
aus dem Haushaltsjahr 2006 — 2 014 283 261,14 EUR.

Zu den Zahlungsterminen 
1. 5., 1. 8., 1. 11. und 20. 12. 2007 
wurden insgesamt 1 985 429 700,00 EUR
gezahlt, so dass sich zum 1. 2. 2008 
eine Nachzahlung von 28 853 561,14 EUR
ergibt.
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Der Berechnung der Jahresanteils-
beträge ist ein Betrag von 2 014 286 383,00 EUR
zugrunde gelegt worden, um eine
bei der Festsetzung der Schlüssel-
zahlen entstandene geringfügige 
Rundungsdifferenz ausgleichen 
zu können.

Die für die einzelnen Gemeinden ermittelten Beträge be-
rücksichtigen die im Laufe des Haushaltsjahres 2007 ein-
getretenen Gebietsänderungen, soweit die maßgebenden
Einwohnerzahlen zum Zeitpunkt der Berechnung bekannt
waren. In diesen Fällen wurden die bisher gezahlten Beträge
nach dem Gebietsstand am 31. 12. 2007, d. h. unter Anwen-
dung der nach der jeweiligen Gebietsänderung maßgeben-
den Schlüsselzahlen (fiktiv) errechnet und der Schlussab-
rechnung zugrunde gelegt.

Auf die Verordnung über den Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die
Gewerbesteuerumlage vom 10. 4. 2000 (Nds. GVBl. S. 70), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 9. 6. 2006 (Nds. GVBl.
S. 221), und den hierzu ergangenen RdErl. vom 8. 7. 2004
(Nds. MBl. S. 480) wird Bezug genommen.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 52

C. Finanzministerium

Richtlinie für die Haushaltsführung im
personalwirtschaftlichen Bereich (HFRPers)

RdErl. d. MF v. 14. 12. 2007 — 12-00 22.20 —

— VORIS 64100 —

Bezug: RdErl. v. 15. 12. 2006 (Nds. MBl. 2007 S. 47)
— VORIS 64100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 1. 2008 wie folgt
geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „Stellenplänen, Stellen-
übersichten und Bedarfsnachweisen“ durch das Wort
„Personalausgaben“ ersetzt.

b) Die Absätze 3 bis 8 werden gestrichen.

2. In Nummer 3.2 werden die Worte „Planstellen/Stellen“
durch das Wort „Stellen“ ersetzt.

3. Nummer 3.5 wird gestrichen.

4. In Nummer 4.2.1 werden das Komma und die An-
gabe „425 und 426“ durch die Angabe „und 428“ sowie die
Worte „Anwärterinnen und Anwärter“ durch die Worte
„Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst“ er-
setzt.

5. In Nummer 4.2.3 werden im 4. Spielstrich die Worte
„Planstellen und“ gestrichen.

6. Nummer 5.4 wird gestrichen.

7. Nummer 5.5 wird Nummer 5.4.

8. In Nummer 7.5 werden die Worte „bei den Titeln 422 17“
durch die Worte „beim Titel 422 17“ sowie die Worte „bei
den Titeln 425 17 und 426 17“ durch die Worte „beim
Titel 428 17“ ersetzt.

An die 
obersten Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen 

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 53

Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2008

RdErl. d. MF v. 17. 12. 2007 — 11-040 32-01/2008 —

— VORIS 64000 —

Bezug: RdErl. v. 19. 12. 2005 (Nds. MBl. 2006 S. 47), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 14. 12. 2006 (Nds. MBl. 2007 S. 46)
— VORIS 64100 —

1. Allgemeines
Die Haushaltsführung richtet sich nach der LHO, den VV

zur LHO, dem HG 2008, dem Bezugserlass sowie den folgen-
den Anordnungen. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen,
dass das schriftliche Verfahren bei der Erhebung der Einnah-
men und Bewirtschaftung der Ausgaben (§ 34 LHO) nach wie
vor führend bleibt.

2. Auswirkungen der Einführung des Euro auf die VV zur LHO
Die in den VV zur LHO genannten Beträge sind bis zu ihrer

Neufestsetzung weiterhin im Verhältnis 2 DM : 1 EUR umzu-
rechnen.

3. Personalausgaben
Nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa LHO

sind innerhalb eines jeden Einzelplans die dort genannten
Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Abweichend hiervon
bilden die in § 6 Abs. 5 HG 2008 genannten Titel für Kapitel
mit PKB einen gesonderten PKB-Deckungskreis. Entspre-
chendes gilt auch für Kapitel, die nach § 17 a LHO budge-
tiert sind. 

4. Sächliche Verwaltungsausgaben
Bauunterhaltungsmaßnahmen nach Abschnitt C der RLBau

in landeseigenen Liegenschaften sind auf das unbedingt not-
wendige Maß zu beschränken, wenn bekannt wird, dass eine
Veräußerung durch das Land angestrebt wird.

5. Außerkrafttreten der Kantinenrichtlinien
Die Kantinenrichtlinien des Landes sind außer Kraft getre-

ten und werden insbesondere aufgrund der heterogenen An-
forderung der einzelnen Kantinenstandorte nicht fortgeschrie-
ben.

Der LT hat — auf Veranlassung des LRH — durch Beschluss
festgestellt, dass es nicht mehr gerechtfertigt ist, bei Kantinen
des Landes auf eine Pacht und insbesondere auf eine Beteili-
gung des Pächters an den Bewirtschaftungskosten zu verzich-
ten. Hierbei sind der Standort der jeweiligen Einrichtung
(Innenstadtlage bzw. Außenstandort mit stark eingeschränk-
ten sonstigen Versorgungsmöglichkeiten) und die Größe der
jeweiligen Dienststelle zu berücksichtigen. Der Beschluss ist
in eigener Zuständigkeit umzusetzen; Verträge sind ggf. anzu-
passen.

6. Zuwendungen
Der LRH hat in seinem Jahresbericht 2007 zur Haushalts-

rechnung für das Haushaltsjahr 2005 unter Abschnitt IV
Nr. 3 beanstandet, dass ein Ministerium trotz eindeutiger
Zuständigkeitsregelungen regelmäßig Einfluss auf Zuwen-
dungsverfahren nahm, indem es im Rahmen eines Förder-
programms den Projektträgern grundsätzliche Förderzusa-
gen gab, ohne dass die zuwendungsrechtlich vorgeschrie-
benen Antragsprüfungen durchgeführt waren. Es ist sicher-
zustellen, dass die Abwicklung des Bewilligungsverfahrens
von Zuwendungen an den unter Nummer 24 des Bezugs-
erlasses getroffenen Zuständigkeitsregelungen ausgerichtet
wird.

7. Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
Bei allen Kfz-Beschaffungen ist unter Beachtung des § 7

LHO Leasing als Beschaffungsform zu prüfen. Die jeweils
wirtschaftlichere Beschaffungsform (Kauf/Leasing) ist zu wäh-
len. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
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8. Budgetierung nach § 17 a LHO

Aus Gründen der maschinellen Verarbeitungsgeschwindig-
keit (Performance) kann weiterhin eine Umsetzung der betref-
fenden Muster-Haushaltsvermerke (HV 6 und 7) in den Allge-
meinen Vorbemerkungen in manuelle Korrespondenzkreise
notwendig sein. Die Trennung der Behandlung von Mehrein-
nahmen von der Behandlung von Mindereinnahmen muss
dabei erhalten bleiben.

Titel, die nicht von der originär zuständigen Dienststelle,
sondern von dritten Dienststellen (wie beispielsweise dem
NLBV) bewirtschaftet werden, sind aus den maschinellen
Deckungskreisen herauszunehmen, falls anders eine Über-
schreitung des Deckungskreises nicht ausgeschlossen wer-
den kann. Das gilt insbesondere für die Titel der Gruppen 422
und 428. 

Die Mittelbewirtschaftung der bisher durch MF im Rahmen
des Projekts LoHN getragenen Maßnahmen zur Vorbereitung
der Einführung bzw. notwendigen Entwicklung einer KLR
nach dem LoHN-Referenzmodell bzw. einer Budgetierung
nach § 17 a LHO erfolgt nach Abschluss des Projekts zukünf-
tig durch das zuständige Ressort bzw. den betreffenden Ver-
waltungsbereich. Dies umfasst auch resultierende notwendige
Entwicklungen am Landesreferenzmodell, Verfahrensbetrieb
und erforderlichenfalls Schulungskonzept LoHN. Zentral im
Einzelplan 04 für diesen Zweck veranschlagte Mittel werden
nach Bedarfsabfrage zu Beginn des Haushaltsjahres zuge-
wiesen.

Ausgenommen davon bleiben bis auf Weiteres die hier ver-
anschlagten Rechenzentrumsleistungen zum Verfahrensbe-
trieb und Support LoHN (IZN) sowie die zum Landesre-
ferenzmodell und LoHN-Konzept angebotenen Schulungen
(SIN u. a.) und ihre Entwicklung. Ebenfalls bleiben ggf. Maß-
nahmen der Zentralen Verfahrenspflege und -entwicklung zur
Konzeption LoHN und ihrer Umsetzung im Verfahren ausge-
nommen.

Im Fall erheblicher Abweichungen von den im Haushalts-
plan dargelegten Plandaten (einschließlich Erläuterungsteil)
ist dem LT wie bisher unterjährig Bericht zu erstatten. Die Be-
richterstattung ist ggf. auf die Darstellung und Erläuterung der
Abweichungen zu konzentrieren. Der im Leitfaden „Bericht
an den Landtag“ empfohlene inhaltliche und formale Rahmen
kann zur Orientierung der Berichtsgestaltung herangezogen
werden. Die entsprechenden Berichte werden im Berichtssys-
tem weiter vorgehalten. Die Berichterstattung erfolgt durch
das zuständige Ressort unmittelbar an den Landtag. Dazu ist
die Kontierung der Personalkosten des Tarifpersonals nach
Umstellung im landeseinheitlichen Kontenrahmen und in der
Plankostenrechnung auch im Berichtswesen des Verfahrens
zu berücksichtigen.

9. Übertragung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
(Vermögenswerte i. S. des § 64 LHO)

Bei Maßnahmen der Landesverwaltung, die darauf abzie-
len, Vermögenswerte des Landes i. S. des § 64 LHO durch ge-
setzliche oder vertragliche Regelung an Dritte zu übertragen,
ist eine Beteiligung des MF, Liegenschaftsverwaltung, bereits
in der Planungsphase herbeizuführen.

10. Haushaltstechnische Verrechnungen

Unter Hinweis auf Nummer 12 des Bezugserlasses werden
nachfolgende Regelungen getroffen, um zu gewährleisten,
dass sich die Obergruppen 38 und 98 ausgleichen und kein
unnötiger Geldfluss erfolgt. Mit Ausnahme der Verrechnun-
gen an den LFN sind die haushaltstechnischen Verrechungen
über den Bereich 100 mit einer Umbuchungsanordnung
„U33“ vorzunehmen. 

Bei Abführungen im Rahmen des Landesliegenschaftsmana-
gements sowie bei dem Ausgleich von Forderungen und Ver-
bindlichkeiten zwischen sonstigen Dienststellen der Landes-
verwaltung — aus landesinternen Dienstleistungen oder
Lieferungen — ist dem Verrechnungsverfahren der Vorzug

gegenüber dem Forderungsausgleich durch Banküberwei-
sung zu geben. Die anfordernden Dienststellen teilen den
zahlungspflichtigen Landesbehörden die für die Verrech-
nung erforderlichen Belegreferenz-Daten der Annahmean-
ordnung (Bereich/Beleg/Beleg-Nr.) in der Rechnung mit. Die
auszahlenden Dienststellen ordnen in diesen Fällen die Zah-
lung mit Auszahlungsanordnung „A05“ und Zahlungsver-
fahren „VER“ an.

11. Mittelkontrolle  
Die beglaubigten Abdrucke der Einzelpläne werden den

obersten Landesbehörden voraussichtlich Ende Februar 2008
übersandt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Mittel auf der
Ressortebene (mbSt 000010) zur Verfügung gestellt. Die Mit-
telkontrolle wird zum 15. 4. 2008 scharf gestellt. Es ist dafür
Sorge zu tragen, dass die Mittelzuweisungen nach § 34 LHO
an die nachgeordneten Behörden rechtzeitig erfolgen. Neben
der Schriftform ist bis zu diesem Zeitpunkt auch die ent-
sprechende Mittelverteilung im HVS vorzunehmen, insbe-
sondere sind auch die Mittel für Personalausgaben an die
nachgeordneten Behörden zu verteilen, sofern das NLBV für
diese eine dienststellengenaue Personalkostenverbuchung
vornimmt.

12. Buchungen im Haushaltsführungssystem  
Die Ressorts haben keinen Zugriff auf die MF-Ebene

(mbSt 000000). Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass über-
oder außerplanmäßige Mittel und VE gemäß den §§ 37, 38
LHO sowie gemäß § 50 LHO umgesetzte Beträge auf die obers-
te Ressortebene (mbSt 000010) oder ggf. direkt durch Über-
schreiben der vorgeblendeten mbSt auf eine nachgeordnete
mittelbewirtschaftende Dienststelle gebucht werden.

13. Schlussbestimmungen  
Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2008 in Kraft und mit Ablauf des

31. 12. 2008 außer Kraft.

An die 
obersten Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen 

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 53

Haushaltsführung im personalwirtschaftlichen Bereich 
im Haushaltsjahr 2008

RdErl. d. MF v. 18. 12. 2007 — 12-00 22.10/2008 —

— VORIS 64000 —

Bezug: RdErl. d. MF v 19. 12. 2006 (Nds. MBl. 2007 S. 51)
— VORIS 64000 —

1. Für das Haushaltsjahr 2008 wird im personalwirtschaft-
lichen Bereich folgende Bewirtschaftungsmaßnahme verfügt: 

Einstellungsstopp.
1.1 Der Einstellungsstopp bleibt weiterhin bestehen. Er um-
fasst wie bisher alle Neueinstellungen und Übernahmen in
den Landesdienst (abgesehen von so genannten Tauschverset-
zungen), unabhängig davon, ob sie im Rahmen der Personal-
kostenbudgets oder aus anderen zur Verfügung stehenden
Haushaltsmitteln (z. B. Mittel für Vertretungs- und Aushilfs-
kräfte) vorgenommen werden. Als Neueinstellungen gelten
auch die Fälle, in denen befristete Beschäftigungsverhältnisse
verlängert werden. 
1.2 Von dem Einstellungsstopp sind ausgenommen 
— Lehrkräfte im Schulbereich,
— der Polizeivollzugsdienst,
— der Hochschulbereich,
— wissenschaftliches Lehrpersonal an Bildungseinrichtun-

gen des Landes,
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— IT-Fachpersonal mit Fachhochschul- oder Hochschulab-
schluss,

— Personal in Landeskrankenhäusern,

— Beschäftigte im gehobenen Sozialdienst, Beschäftigte im
Sozial- und Erziehungsdienst sowie pädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungs-
dienst,

— Ärztinnen und Ärzte, Psychologinnen und Psychologen,
Veterinärinnen und Veterinäre, Chemikerinnen und Che-
miker sowie Biologinnen und Biologen,

— Medizinisch-Technische, Veterinärmedizinisch-Technische,
Chemisch-Technische und Biologisch-Technische Assis-
tentinnen und Assistenten,

— Ausbildungsverhältnisse der Referendarinnen und Refe-
rendare, der Anwärterinnen und Anwärter sowie der sons-
tigen Auszubildenden; soweit eine Ausbildung für den
Landesbedarf vorgesehen ist, ist der rückläufige Bedarf zu
berücksichtigen,

— Übernahme der Referendarinnen und Referendare, der
Anwärterinnen und Anwärter sowie der sonstigen Aus-
zubildenden nach erfolgreich absolvierter Ausbildung, so-
weit es sich um eine Ausbildung für den Landesbedarf
handelt,

— Ersatzkräfte für Beschäftigte, die während der Mutter-
schutzfrist nicht beschäftigt werden dürfen, die Erzie-
hungsurlaub oder Elternzeit in Anspruch nehmen oder
denen aus familiären Gründen (z. B. § 87 a Abs. 1 NBG) Be-
urlaubung oder Teilzeitbeschäftigung bewilligt wird,

— Kräfte, die mindestens zu 75 v. H. aus Drittmitteln oder an-
deren zweckgebundenen Einnahmen bezahlt werden oder
die die Voraussetzung für die Gewährung von Drittmitteln
sind,

— Schwerbehinderte,

— Wiedereinstellungen von regelmäßig befristet Beschäftig-
ten (z. B. saisonbezogen).

1.3 Soweit Neueinstellungen unterbleiben, für die die Per-
sonalausgaben in Titelgruppen bzw. Landesbetrieben veran-
schlagt sind, werden die dadurch frei werdenden Haushalts-
mittel hierdurch gesperrt. 
1.4 Die Ministerien werden gebeten, auf die Empfänger
von Zuwendungen und Finanzhilfen, die eine instituti-
onelle Förderung erhalten und die den Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV–L) oder den Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen
(TVöD) anwenden, in ihrem Bereich so einzuwirken, dass
sie entsprechend verfahren. Bei Empfängern, die eine Zu-
wendung im Rahmen einer Projektförderung erhalten, kann
der Einstellungsstopp aufgrund der Art und des Zwecks der
Förderung nicht gelten. Es wird jedoch gebeten darauf
hinzuwirken, dass auch in diesen Fällen beim Freiwer-
den von Stellen die Job-Börse Niedersachsen eingeschaltet
wird. 
1.5 Das MF kann auf Antrag einer obersten Landesbehörde
Ausnahmen vom Einstellungsstopp zulassen, wenn die Auf-
gabenerledigung nicht verzichtbar ist, die Aufgabe sich nicht
auf andere Weise (z. B. im Wege der Fremdvergabe) erledigen
lässt und die Job-Börse keine geeigneten Beschäftigten vermit-
teln kann. In den Anträgen ist auch der Zeitpunkt des Frei-
werdens der Stelle (bzw. der sonstigen Ermächtigung zur
Beschäftigung von Personal) anzugeben. Ausnahmeanträge
sind zeitgleich MF und MI zuzuleiten. Das MI — Stabsstelle
Verwaltungsmodernisierung — prüft die Anträge und gibt ge-
genüber dem MF ein Votum ab. Ausnahmen vom Einstel-
lungsstopp können nur zugelassen werden, wenn das MI
zugestimmt hat. Bisher erteilte Ausnahmen bleiben weiterhin
gültig.
2. Dieser RdErl. tritt mit Ablauf des 31. 12. 2008 außer
Kraft.

An die 
obersten Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen 

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 54
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D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
DIN 4099 „Schweißen von Betonstahl“

Bek. d. MS v. 2. 1. 2008 — 503.2-24 012/0-1 —

— VORIS 21072 —

Bezug: Bek. v. 30. 3. 1987 (Nds. MBl. S. 499)
— VORIS 21072 02 00 30 067 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 12. 7. 2007 (Nds. GVBl. S. 324), wird die abgedruckte
technische Regel

„DIN 4099:2003-08: Schweißen von Betonstahl

— Teil 1: Ausführung (Anlage 1) und

— Teil 2: Qualitätssicherung (Anlage 2)“
als Technische Baubestimmung bekannt gemacht. 

2. Bei Anwendung der DIN 4099-1:2003-08 ist Folgendes zu
beachten:

2.1 Zu Abschnitt 1

Diese Norm gilt nicht für die Herstellung von Gitterträgern
und Rohrbewehrungen nach DIN 4035, sofern sie auf Mehr-
punktschweißanlagen hergestellt werden.

2.2 Zu Tabelle 1 sowie den Abschnitten 5, 6 und 7

Die Schweißprozesse 21-Punktschweißen und 25-Press-
stumpfschweißen sind ebenfalls anwendbar. Für den Schweiß-
prozess 21 gelten die gleichen Festlegungen wie für den Pro-
zess 23 und für den Schweißprozess 25 die gleichen Fest-
legungen wie für den Prozess 24.

2.3 Zu Tabelle 1, Zeilen 8 und 9

Es dürfen Betonstahldurchmesser ab 4,0 mm ∅ geschweißt
werden.

3. Bei Anwendung der DIN 4099-2:2003-08 ist Folgendes zu
beachten:

3.1 Zu Abschnitt 4

„Anerkannte Stellen“ sind Stellen, welche in dem „Ver-
zeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen
nach den Landesbauordnungen“ — Teil IV — des Deutschen
Instituts für Bautechnik geführt werden.

3.2 Zu Tabelle 1 und Abschnitt 4.3

Die Schweißprozesse 21-Punktschweißen und 25-Press-
stumpfschweißen sind ebenfalls anwendbar. Für den Schweiß-
prozess 21 gelten die gleichen Festlegungen wie für den Pro-
zess 23 und für den Schweißprozess 25 die gleichen Fest-
legungen wie für den Prozess 24.

4. Bezüglich der in diesen technischen Baubestimmungen
genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren bezie-

hen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren angewandt
werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen
und/oder technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten
des Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Türkei entsprechen, sofern das ge-
forderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit
und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht
wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer
Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Pro-
dukt der entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/
oder der Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Pro-
dukt ein Übereinstimmungszeichen trägt.
5. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von
Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und der Türkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund
ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und techni-
schen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Überwa-
chung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachgerecht und
aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzungen gelten
insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach Artikel 16 der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12. 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40 S. 12),
zuletzt geändert durch Entscheidung 2006/190/EG der Kom-
mission vom 1. 3. 2006 (ABl EU Nr. L 66 S. 47), für diesen
Zweck zugelassen worden sind.
6. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und
technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt
geändert durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. 11.
2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.
7. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für
Normung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags.
Eine Verwendung des Satzbildes durch andere ist nicht ge-
stattet.
8. Die Bezugsbekanntmachung wird aufgehoben.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 56
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Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
DIN 18551 „Spritzbeton — Anforderungen,
Herstellung, Bemessung und Konformität“

Bek. d. MS v. 2. 1. 2008 — 503.2-24 012/0-1 —

— VORIS 21072 —

Bezug: Bek. v. 18. 7. 1994 (Nds. MBl. S. 1100)
— VORIS 21072 02 00 30 110 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 12. 7. 2007 (Nds. GVBl. S. 324), wird die als Anlage
abgedruckte technische Regel
„DIN 18551:2005-01: Spritzbeton — Anforderungen, Herstel-
lung, Bemessung und Konformität“
als Technische Baubestimmung bekannt gemacht. 
2. Für die Verwendung von Gesteinskörnungen nach
EN 126201) und leichten Gesteinskörnungen nach EN 13055-12)
in Spritzbeton ist Folgendes zu beachten:
Für tragende Bauteile dürfen natürliche Gesteinskörnungen
mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder mit möglicher-
weise alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet wer-
den, wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft
sind (gemäß Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.2.7 bzw. 1.2.8).
3. Bezüglich der in diesen technischen Baubestimmungen
genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren bezie-
hen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren angewandt
werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen
und/oder technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten
des Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Türkei entsprechen, sofern das geforder-
te Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Ge-
brauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis
oder der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allge-

meine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer Gleich-
wertigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Produkt der
entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/oder der
Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Produkt ein
Übereinstimmungszeichen trägt.
4. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die
von Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und der Türkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund
ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und techni-
schen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Über-
wachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachgerecht und
aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzungen gelten
insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach Artikel 16 der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12. 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40 S. 12),
zuletzt geändert durch Entscheidung 2006/190/EG der Kom-
mission vom 1. 3. 2006 (ABl EU Nr. L 66 S. 47), für diesen
Zweck zugelassen worden sind.
5. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geän-
dert durch Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. 11. 2006
(ABl. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.
6. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags. Eine Ver-
wendung des Satzbildes durch andere ist nicht gestattet.
7. Die Bezugsbekanntmachung wird aufgehoben.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 88

1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2003-04.
2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13055-1:2002-08.
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Januar 2005DEUTSCHE NORM

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

ICS 91.100.30

�DIN 18551

Spritzbeton –
Anforderungen, Herstellung, Bemessung und Konformität

Shotcrete –
Specification, production, design and conformity

Béton projeté –
Spécification, fabrication, calcul et conformité

Ersatz für
DIN 18551:1992-03

Gesamtumfang 24 Seiten
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F. Kultusministerium

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
für die Einstellung von Auszubildenden 

aus Insolvenzbetrieben
mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds

Erl. d. MK v. 1. 11. 2007 — 45-80 121/34 —

— VORIS 22420 —

Bezug: Erl. v. 15. 3. 2005 (Nds. MBl. S. 252), geändert durch
Erl. v. 5. 12. 2006 (Nds. MBl. S. 1442)
— VORIS 22420 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Die angespannte Situation auf dem Ausbildungsstellen-
markt sowie die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erschweren Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben
zunehmend die Fortführung ihrer Ausbildung in einem Über-
nahmebetrieb. Ziel dieser Förderung ist es, diesem Personen-
kreis mittels finanzieller Hilfen an den Übernahmebetrieb den
Abschluss der begonnenen Ausbildung zu ermöglichen. Das
Land gewährt daher nach Maßgabe dieser Richtlinie und der
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) der Förderperiode 2007 bis 2013
Zuwendungen für die Einstellung von Auszubildenden aus
Insolvenzbetrieben.
1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt entsprechend den
Regelungen der Verordnungen (EG) 
— Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. 7. 2006 mit allgemeinen

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und den Ko-
häsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1260/1999 (ABl. EU Nr. L 210 S. 25, Nr. L 239 S. 248;
2007 Nr. L 145 S. 38; 2007 Nr. L 164 S. 36), zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EG) Nr. 1989/2006 des Rates vom
21. 12. 2006 (ABl. EU Nr. L 411 S. 6),

— Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. 12. 2006 zur Fest-
legung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 (ABl. EU Nr. L 371 S. 1; 2007 Nr. L 45
S. 3),

— Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 5. 7. 2006 über den Europäischen Sozialfonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999 (ABl. EU
Nr. L 210 S.12). 

1.3 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsstelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel, auf der Basis dieser
Förderrichtlinie.

2. Gegenstand der Förderung
Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen (im

Folgenden: KMU) mit Sitz in Niedersachsen, die Auszubil-
dende aus Insolvenzbetrieben übernehmen und die begonne-
ne Ausbildung in einem Ausbildungsverhältnis nach dem
Berufsbildungsgesetz (BBiG), der Handwerksordnung oder
vergleichbaren betrieblichen Ausbildungsgängen außerhalb
des Geltungsbereichs des BBiG fortführen. 

3. Zuwendungsempfänger
1. Zuwendungsempfänger sind KMU mit Sitz in Nieder-
sachsen. Maßgeblich für die Einstufung als KMU ist die Emp-
fehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. 5. 2003 betref-
fend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen
und mittleren Unternehmen (ABl. EU Nr. L 124 S. 36) in der
jeweils geltenden Fassung. 
2. Die Antrag stellenden Unternehmen erklären, dass sie
nach dieser Definition zu den KMU zählen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Der Ausbildungsvertrag muss im Rahmen einer betrieb-
lichen Erstausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen

nach dem BBiG, der Handwerksordnung oder vergleichbaren
betrieblichen Ausbildungsgängen außerhalb des Geltungs-
bereichs des BBiG abgeschlossen sein.
4.2 Die Auszubildenden, deren Ausbildung durch dieses
Programm gefördert wird, müssen zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben.
4.3 Gefördert werden sozialversicherungspflichtige Ausbil-
dungsverhältnisse von mindestens sechs Monaten Dauer. Es
sind nur Ausbildungsverhältnisse förderfähig, deren Ausbil-
dungszeitraum gemäß Ausbildungsvertrag spätestens am 31. 8.
2014 endet. Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur
für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begon-
nen worden sind. Als Projektbeginn i. S. von § 44 LHO gilt
das Datum der Unterschrift beider Vertragsparteien (Unter-
nehmen und Auszubildende oder Auszubildender) unter den
Ausbildungsvertrag.
4.4 Auszubildende aus Insolvenzbetrieben i. S. dieser Richt-
linie sind Auszubildende, die im Zusammenhang mit
— der Beantragung bzw. Eröffnung eines Gesamtvollstre-

ckungsverfahrens,
— der Beantragung, Eröffnung oder Abweisung eines Insol-

venzverfahrens,
— einem laufenden Liquidationsverfahren,
— einer Betriebsstilllegung oder -schließung,
— dem Wegfall der Ausbildungsberechtigung
ihren Ausbildungsbetrieb verloren haben und von einem
anderen Unternehmen zur Fortsetzung ihrer Ausbildung ein-
gestellt werden.
4.5 Bei der Bewilligung sind die Prinzipien der Chancen-
gleichheit anzuwenden. Die Förderung eines hohen Anteils
von Ausbildungsplätzen für Frauen ist ausdrücklich erwünscht.
4.6 Die Antragsteller haben das allgemeine Diskriminierungs-
verbot, insbesondere hinsichtlich des Zugangs für Behinderte
zu beachten.
4.7 Von der Förderung ausgeschlossen sind Ausbildungsver-
hältnisse in der öffentlichen Verwaltung sowie Ausbildungs-
verhältnisse die mit EU-Mitteln anderer Bundes- oder Landes-
programme gefördert werden. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.
Die Anteilfinanzierung beträgt 40 v. H. der zuwendungsfähigen
Gesamtausgaben. 
5.2 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben entsprechen der
Ausbildungsvergütung maximal bis zur tariflichen Höhe ein-
schließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
Maßgeblich für die Berechnung des Zuschusses ist die Höhe
der Ausbildungsvergütung und der Sozialversicherungsbei-
träge zum Zeitpunkt der Antragstellung. Eine Erhöhung der
Förderung während des Bewilligungszeitraums z. B. aufgrund
von Tarifsteigerungen und Beitragssatzerhöhungen erfolgt
nicht.

Sonderzahlungen (z. B. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Leis-
tungsprämien, Vermögenswirksame Leistungen, Einmalzahlun-
gen und Fahrtkostenzuschüsse etc.) sind nicht zuwendungs-
fähig.

Die Förderung endet in dem Monat der Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses nach § 21 BBiG. Maßgeblich
ist der Tag der Abschlussprüfung.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Der Zuwendungsempfänger ist zu verpflichten, jederzeit

Überprüfungen der Europäischen Kommission, des Europäi-
schen Rechnungshofs und des Landes Niedersachsen oder von
diesen beauftragte Stellen zuzulassen sowie bei der Erfassung
der Daten in der von der Kommission geforderten Differenzie-
rung und bei der Bewertung der Förderung nach dieser Richt-
linie mitzuwirken. Die hierfür erforderliche Software wird
internetgestützt vom MW oder einem von diesem beauftrag-
ten Dritten zur Verfügung gestellt und ist zu verwenden.
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7. Verfahren
7.1 Zuständige Bewilligungsstelle ist die Investitions- und För-
derbank Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—14,
30177 Hannover.

7.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in die-
ser Förderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
VV Nr. 8.7 zu § 44 LHO findet keine Anwendung.

7.3 Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt vierteljährlich.
Die Mittel sind nach Vordruck für das laufende Quartal zum
1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November einen jeden
Jahres anzufordern. Die Auszahlung eines Restbetrages der
Zuwendung in Höhe von 10 v. H. erfolgt nach Vorlage und
Prüfung des Endverwendungsnachweises.

Eine Auszahlung der Fördermittel erfolgt erstmals nach Be-
endigung der Probezeit der oder des Auszubildenden. Hierzu
hat das Unternehmen gegenüber der Bewilligungsstelle den
Fortbestand des Ausbildungsverhältnisses zu bestätigen.

7.4 Es wird ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen,
sofern regelmäßige Stichprobenkontrollen der Belege durch die
Bewilligungsstelle durchgeführt und deren Ergebnisse doku-
mentiert werden. 

Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von zwei
Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks der Bewilli-
gungsstelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zu-
wendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres
erfüllt, ist binnen zwei Monaten nach Ablauf des Haushalts-
jahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge ein Zwi-
schennachweis zu führen. In begründeten Ausnahmefällen
kann die Bewilligungsstelle einer Verlängerung der Frist zu-
stimmen.

7.5 Vordrucke für Antragstellung, Mittelabruf und Verwen-
dungsnachweis werden von der Bewilligungsstelle zur Ver-
fügung gestellt.

8. Schlussbestimmungen
8.1 Dieser Erl. tritt am 1. 11. 2007 in Kraft.
8.2 Gleichzeitig wird der Bezugserlass aufgehoben.
8.3 Dieser Erl. tritt mit Ablauf des 31. 12. 2015 außer Kraft.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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H. Ministerium für den ländlichen Raum, 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Vereinfachte Flurbereinigung Reinerbeck, 

Landkreis Hameln-Pyrmont)

Bek. d. ML v. 14. 12. 2007 — 306.2-611-2236 —

Die GLL Hannover hat dem ML den Wege- und Gewässer-
plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16. 3. 1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 23 des
Gesetzes vom 12. 8. 2005 (BGBl. I S. 2354), für das verein-
fachte Flurbereinigungsverfahren Reinerbeck, Landkreis Ha-
meln-Pyrmont, vorgelegt, auf dessen Grundlage der Ausbau
der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieses Wege- und Gewässerplans mit
landschaftspflegerischem Begleitplan ist gemäß § 3 a Satz 1
UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 10. 2007
(BGBl. I S. 2470), nach einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 3 c Abs. 1 UVPG festzustellen, ob für das
Vorhaben — Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen i. S. des FlurbG — eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte
Flurbereinigungsverfahren Reinerbeck ergeben, dass von dem
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen
wären.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG wird hiermit festgestellt, dass für
das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 114

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
[Vereinfachte Flurbereinigung Steimbke, 

Landkreis Nienburg (Weser)]

Bek. d. ML v. 19. 12. 2007 — 306.2-611-2321 —

Die GLL Sulingen hat dem ML den Wege- und Gewässer-
plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i. d. F. vom 16. 3. 1976
(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 23 des
Gesetzes vom 12. 8. 2005 (BGBl. I S. 2354), für das vereinfach-
te Flurbereinigungsverfahren Steimbke, Landkreis Nienburg
(Weser), vorgelegt, auf dessen Grundlage der Ausbau der ge-
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen erfolgt.

Auf der Grundlage dieses Wege- und Gewässerplans mit
landschaftspflegerischem Begleitplan ist gemäß § 3 a Satz 1
UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 10. 2007
(BGBl. I S. 2470), nach einer allgemeinen Vorprüfung des Ein-
zelfalles gemäß § 3 c Abs. 1 UVPG festzustellen, ob für das
Vorhaben — Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen i. S. des FlurbG — eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist.

Diese allgemeine Vorprüfung hat für das vereinfachte Flur-
bereinigungsverfahren Steimbke ergeben, dass von dem Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen
zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen
wären.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG wird hiermit festgestellt, dass für
das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 114

Erlaubnis zum Betrieb von Örtlichkeiten
zur Vermittlung von Pferdewetten

Bek. d. ML v. 9. 1. 2008 — 103-12256/4-33 —

Gemäß dem Rennwett- und Lotteriegesetz wurde der German
Tote GmbH & Co. KG die Erlaubnis erteilt, im Jahr 2008 in
27478 Cuxhaven, Hauptstraße 40 a,
38226 Salzgitter, Schillerstraße 48,
30175 Hannover, Volgersweg 17,
30853 Langenhagen, Theodor-Heuss-Straße 41,
30451 Hannover, Ahlemer Straße 3,
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38100 Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 27, und

31134 Hildesheim, Bahnhofsallee 30,

eine Annahmestelle für die Vermittlung von Pferdewetten für
englische, französische, schwedische, Schweizer, irische, süd-
afrikanische und US-amerikanische Pferderennplätze zu be-
treiben.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 114

Erlaubnis zum Betrieb
einer Wettannahmestelle für Pferderennen

Bek. d. ML v. 10. 1. 2008 — 103-12256/4-52 —

Gemäß dem Rennwett- und Lotteriegesetz wurde dem Ham-
burger Renn-Club e. V. die Erlaubnis erteilt, im Jahr 2008 in

30853 Langenhagen, Theodor-Heuss-Straße 41, 

30451 Hannover, Ahlemer Straße 3,

38100 Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 27, und

31134 Hildesheim, Bahnhofsallee 30,

eine Wettannahmestelle für deutsche Totalisatorunternehmen
zu betreiben.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 115

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
nach § 16 BImSchG

(Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Hannover)

Bek. d. GAA Hannover v. 23. 1. 2008
— H029140807/011 —

Die Firma Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH,
Hansastraße 1, 30419 Hannover, hat beim GAA Hannover als
zuständige Genehmigungsbehörde gemäß § 16 BImSchG eine
Genehmigung für die wesentliche Änderung ihrer Anlage zur
Herstellung von Kunstharzen beantragt. Die wesentliche Än-
derung beinhaltet die Errichtung und den Betrieb einer neuen
Produktionseinheit zur Herstellung von Bindemitteln für die
Gießereiindustrie (Kunstharzanlage 2) sowie die dazugehörige
Logistik und Lageranlagen an dem o. g. Standort. Die Produk-
tionsleistung zur Herstellung von Kunstharzen wird von der-
zeit 40 000 t/a auf 110 000 t/a gesteigert.

Die neue Kunstharzanlage soll voraussichtlich im Juni 2009
in Betrieb genommen werden.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens wird eine Umweltverträglichkeitsüberprü-
fung durchgeführt.

Der Antrag nach § 16 BImSchG und die im Inhaltsverzeich-
nis benannten Antragsunterlagen liegen in der Zeit 

vom 30. 1. bis 29. 2. 2008 (einschließlich)

a) beim Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover

Am Listholze 74
30177 Hannover
Raum 101

montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr,

b) bei der Stadt Langenhagen

Marktplatz 1
30853 Langenhagen
Informationsschalter in der Eingangshalle des Rathauses

montags bis donnerstags von 7.00 bis 18.00 Uhr,
freitags von 7.00 bis 13.00 Uhr,

öffentlich aus und können dort während der vorgenannten
Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

In der Zeit vom 30. 1. bis zum 14. 3. 2008 (einschließlich)
— (Einwendungsfrist) — können Einwendungen gegen das
Vorhaben schriftlich bei den auslegenden Stellen erhoben
werden. Mit Ablauf der Einwendungsfrist werden alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Alle form- und fristgerecht er-
hobenen Einwendungen werden der Antragstellerin zur Kennt-
nis gebracht. Namen und Anschrift der Einwender werden auf
deren Antrag unkenntlich gemacht.

Die Erörterung der form- und fristgerecht erhobenen Ein-
wendungen gegen das beantragte Vorhaben findet statt am

Mittwoch, den 16. 4. 2008 um 10.00 Uhr,
Freizeitheim Stöcken, Seminarraum 1. OG,

Eichsfelder Straße 101,
30419 Hannover.

Bei Bedarf wird die Erörterung an den folgenden Werktagen
(außer samstags) fortgesetzt. Die form- und fristgerecht erho-
benen Einwendungen werden auch bei Ausbleiben der An-
tragstellerin oder der Personen, die Einwendungen erhoben
haben, erörtert. Sollte nach Einschätzung der Genehmigungs-
behörde ein Erörterungstermin nicht erforderlich sein, entfällt
dieser. Dies wird öffentlich bekannt gemacht.

Die Entscheidung über den Antrag nach BImSchG wird
öffentlich bekannt gemacht. Die Zustellung an Personen, die
Einwendungen erhoben haben, kann ebenfalls durch öffent-
liche Bekanntmachung erfolgen.

Die maßgeblichen Vorschriften zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung ergeben sich aus § 10 BImSchG, dem 2. Abschnitt der
9. BImSchV und § 9 UVPG.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 115

Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß § 3 a UVPG
(Oxitec GmbH & Co. KG, Sulingen)

Bek. d. GAA Hannover v. 23. 1. 2008
— 111-H000024451-021 —

Die Firma Oxitec GmbH & Co. KG hat für den Standort
Nienburger Str. 11 a, 27232 Sulingen, beim GAA Hannover
die Erteilung einer Genehmigung gemäß § 4 BImSchG i. d. F.
vom 26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 23. 10. 2007 (BGBl. I S. 2470), i. V. m.
§ 2 Abs. 3 der 4. BImSchV i. d. F. vom 14. 3. 1997 (BGBl. I
S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
23. 10. 2007 (BGBl. I S. 2470), für die Errichtung und den
Betrieb einer Versuchsanlage zum Recycling von Altbatterien
beantragt. Die Betriebsdauer beträgt zwei Jahre. Standort der
Anlage ist das Grundstück 27232 Sulingen, Nienburger Stra-
ße 11 a, Gemarkung Sulingen, Flur 3, Flurstück 55/15.

Im Rahmen dieses Verfahrens ist gemäß § 3 f und Anlage 1
UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 10. 2007
(BGBl. I S. 2470), durch eine Allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG unter Berück-
sichtigung der beantragten Betriebsdauer vorgenommene Prü-
fung ergab, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht
durchgeführt zu werden braucht.

Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbständig an-
fechtbar (§ 3 a UVPG).

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 115
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigung gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung 

(Geestland Putenspezialitäten GmbH & Co. KG,
Wildeshausen)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 9. 1. 2008 
— 3103-40211/1-7.2-48 —

Die Firma Geestland Putenspezialitäten GmbH & Co. KG,
Düngstruper Straße 61, 27793 Wildeshausen, hat einen An-
trag auf Erteilung einer Genehmigung für die Errichtung und
den Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Tieren (Puten)
in 27793 Wildeshausen, gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG
i. d. F. vom 26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830) in der jeweils gelten-
den Fassung gestellt.

Antragsgegenstand des Verfahrens ist der Neubau einer
Schlachtanlage für Puten.

Die Anlage fällt unter Nummer 7.2 Spalte 1 des Anhangs
der 4. BImSchV vom 14. 3. 1997 (BGBl. I S. 504) in der jeweils
geltenden Fassung. 

Gemäß § 1 Abs. 3 ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz vom 18. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 464) in der jeweils geltenden Fassung
i. V. m. Nummer 8.1 der Anlage zu dieser Verordnung ist das
GAA Oldenburg die zuständige Genehmigungsbehörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BlmSchG öffentlich bekannt gemacht.

Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß den
§§ 4 und 10 BImSchG und die Antragsunterlagen liegen 

vom 28. 1 bis 27. 2. 2008

bei den folgenden Stellen zu den angegebenen Zeiten zur Ein-
sichtnahme aus:

— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-
Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg, Zimmer 423, 

montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr,

— Stadt Wildeshausen, Stadthaus, Am Markt 1, 27793 Wil-
deshausen, Raum 130, 

montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr,
freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.30 Uhr.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können gemäß
§ 10 Abs. 3 BImSchG bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist (bis zum 12. 3. 2008) schriftlich bei den genann-
ten Auslegungsstellen erhoben werden. Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10
Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Geneh-
migungsbehörde nach Ermessen, ob ein Erörterungstermin
durchgeführt wird. Findet ein Erörterungstermin nicht statt,
so wird dies gesondert öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV i. d. F. vom 29. 5. 1992
(BGBl. I S. 1001) in der jeweils geltenden Fassung sind die
Einwendungen der Antragstellerin und, soweit sie deren Auf-
gabenbereich berühren, den nach § 11 der 9. BImSchV be-
teiligten Behörden bekannt zu geben. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass auf Verlangen einer Einwenderin oder eines
Einwenders deren oder dessen Name und Anschrift vor der
Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden sollen, wenn diese
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens nicht erforderlich sind.

Die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen wer-
den anlässlich eines Erörterungstermins mit der Antragstellerin
und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert.
Dieser Termin findet statt am

Mittwoch, den 9. 4. 2008, ab 10.00 Uhr
im Sitzungszimmer Raum 104,
OG, der Stadt Wildeshausen,

Am Markt 1, 27793 Wildeshausen.

Sollte die Erörterung am 9. 4. 2008 nicht abgeschlossen
werden können, wird sie an den darauf folgenden Werktagen
zur gleichen Zeit am selben Ort fortgesetzt.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Er dient dazu, die
rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies
für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem
BImSchG von Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die
Einwendungen erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Ein-
wendungen zu erläutern. Die Einwendungen werden auch
dann erörtert, wenn die Antragstellerin oder die Personen, die
Einwendungen erhoben haben, zu diesem Erörterungstermin
nicht erscheinen. 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln
beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung gemäß
§ 21 a der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht wird und
diese die Zustellung der Entscheidung gemäß § 10 Abs. 8
BImSchG ersetzen kann.
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Rechtsprechung

Oberverwaltungsgericht

— Atomrechtliche Planfeststellung —

L e i t s ä t z e
zum Urteil vom 1. 3. 2006

— 7 KS 128/02 —

1. Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zur Sicher-
stellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in
Gestalt der dauerhaften und nach Verschluss der Schächte
wartungsfreien Endlagerung in tiefen geologischen Schich-
ten sind von den vorhandenen gesetzlichen Grundlagen
der §§ 9 a Abs. 3, 9 b AtG gedeckt. Eines ausdrücklichen
Parlamentsbeschlusses über die vorgesehene Form der End-
lagerung bedarf es daneben nicht. 

2. Gewichtige Gründe sprechen dafür, dass der Planfeststel-
lungsbeschluss nach § 9 b AtG seiner Rechtsnatur nach
eine gebundene Entscheidung ist; der Planfeststellungsbe-
hörde kommt dabei eine planerische Gestaltungsfreiheit/
ein Planungsermessen nicht zu.

3. Ein auf die umfassende Erkundung und vergleichende
Untersuchung zielendes Standortsuchverfahren ist nach
den geltenden atomrechtlichen Bestimmungen — unab-
hängig davon, ob das Prüfprogramm des § 9 b Abs. 4 AtG
über die dort normierten strikten Voraussetzungen hinaus
noch Raum für eine Abwägung lässt — nicht Vorausset-
zung für die Zulassung des die gesetzlichen Anforderun-
gen erfüllenden Vorhabens.

4. Die mit der Beförderung der radioaktiven Abfälle außer-
halb des Anlagengeländes verbundenen Risiken sind nicht
Gegenstand des die Errichtung und den Betrieb des End-
lagers gestattenden atomrechtlichen Planfeststellungsbe-
schlusses.

5. Die gebotene Vorsorge gegen Auswirkungen eines terroris-
tischen Angriffs in der Form eines gezielten Flugzeug-
absturzes auf die übertägigen Anlagen des Endlagers ist
— sofern auf derartige Ereignisse das Atomgesetz über-
haupt Anwendung findet — von den dafür zuständigen
Behörden nach pflichtgemäßem Ermessen im öffentlichen
Interesse zu gewährleisten. Dritte können insoweit von
Rechts wegen nicht beanspruchen, dass Sicherungsvor-
kehrungen in Gestalt bestimmter Maßnahmen nach ihren
Vorstellungen getroffen werden. 

6. Entwicklungen, die nach sachverständiger Beurteilung
frühestens in (mehreren) hunderttausend Jahren erwartet
werden, sind auch unter dem Gesichtspunkt des Nach-
weltschutzes nicht geeignet, heute Lebenden eine Klage-
befugnis wegen des angeblich unzureichenden Nachwei-
ses der Langzeitsicherheit der Anlage zu vermitteln.
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L e i t s ä t z e
zum Urteil vom 2. 3. 2006

— 7 KS 146/02 —

1. Eine Gemeinde kann eine umfassende gerichtliche öffent-
lich-rechtliche Prüfung ohne Bezug zu Belangen, die ihrem
Selbstverwaltungsrecht zugeordnet sind, auch im atom-
rechtlichen Planfeststellungsverfahren nicht beanspruchen.

2. Bauleitplanungen, die durch bauliche Maßnahmen um-
gesetzt worden sind, begründen eine Klagebefugnis der
Gemeinde auch im Hinblick auf ihre Planungshoheit regel-
mäßig nicht.

3. Die mit der Beförderung der radioaktiven Abfälle außer-
halb des Anlagengeländes verbundenen Risiken sind nicht
Gegenstand des die Errichtung und den Betrieb des End-
lagers gestattenden atomrechtlichen Planfeststellungsbe-
schlusses.

4. Entwicklungen, die nach sachverständiger Beurteilung
frühestens in (mehreren) hunderttausend Jahren erwartet
werden, sind nicht geeignet, einer Gemeinde unter dem
Gesichtspunkt einer „Ewigkeitsgarantie“ eine Klagebefug-
nis wegen des angeblich unzureichenden Nachweises der
Langzeitsicherheit des Endlagers für radioaktive Abfälle zu
vermitteln.
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— Straßenrecht –

L e i t s ä t z e
zum Urteil vom 18. 7. 2006

— 12 LB 116/06 —

1. Nach der Sollvorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 1 NStrG ist bei
Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen die stra-
ßenrechtliche Einziehung regelmäßig vorzunehmen. Ein
Spielraum für eine abweichende Entscheidung im Ermes-
senswege besteht nur dann, wenn — gerichtlich uneinge-
schränkt überprüfbar — ein atypischer Fall gegeben ist.

2. Städtebauliche Gründe zählen zu den Gründen des öffent-
lichen Wohls im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 2. Alt. NStrG.

3. Die tatbeständliche Einziehungsvoraussetzung der über-
wiegenden Gründe des öffentlichen Wohls nach § 8 Abs. 1
Satz 1 2. Alt. NStrG erfordert nur eine Gewichtung der
betroffenen öffentlichen Belange, während die von der
Einziehung berührten privaten Interessen auf der Rechts-
folgenseite der Sollvorschrift — insbesondere bei der Frage
nach dem Vorliegen eines atypischen Falles — zu berück-
sichtigen sind.

4. In den Fällen einer Sollvorschrift ist auch dann noch eine
nach § 114 Satz 2 VwGO zulässige Ergänzung der Ermes-
sensbegründung gegeben, wenn die Behörde im Hinblick
auf einen zunächst nur unvollständig begründeten Ver-
waltungsakt, der die regelmäßig vorgesehene Rechtsfolge
ausspricht, nachträglich zu Besonderheiten des Falles ab-
wägend Stellung nimmt.
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Stellenausschreibung

An der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ist zum
nächstmöglichen Termin eine Stelle für eine

Personalsachbearbeiterin oder einen Personalsachbearbeiter

zu besetzen.
Der Aufgabenbereich umfasst neben der Personalsachbearbeitung

insbesondere die Systempflege, das Customizing und den Ausbau
des SAP-Moduls HR einschließlich Erstellung von Statistiken und
Berichten. 

Bewerberinnen und Bewerber sollten daher neben guten allgemei-
nen PC-Kenntnissen auch über Kenntnisse in einer Personalverwal-
tungssoftware, vorzugsweise in SAP R/3 HR, verfügen. Erfahrungen
im Personalrecht des öffentlichen Dienstes sind wünschenswert. Die
Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwal-
tungsdienst, der Angestelltenlehrgang II oder eine vergleichbare
Berufsausbildung werden vorausgesetzt. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berück-
sichtigt.

Die Eingruppierung erfolgt mindestens in EntgeltGr. 9 TV-L (IV b
BAT).

Wenn Sie eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im
Hochschulbereich reizt, die viel Eigeninitiative und Engagement erfor-
dert, bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen möglichst
bis zum 15. 2. 2008 beim Präsidenten der Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover, Bünteweg 2, 30559 Hannover.
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Neuerscheinungen

Galas/Bräth, Schulrechtshandbuch Niedersachsen für allgemeinbil-
dende Schulen, Kommentar, Vorschriften und Materialien. 27. Ergän-
zungslieferung, Stand: Dezember 2007. Wolters Kluwer Deutschland
GmbH, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln.
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Schiwy, Deutsche Tierschutzgesetze, Sammlung deutscher und inter-
nationaler Bestimmungen, Kommentar. 136. Ergänzungslieferung,
Stand: 15. 10. 2007, 112,— EUR. Verlag R. S. Schulz GmbH, Freisinger
Straße 3, 85716 Unterschleißheim.
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Schiwy, Chemikaliengesetz, Kommentar. 203. Ergänzungslieferung,
Stand: 15. 8. 2007, 120,— EUR. Verlag R. S. Schulz GmbH, Freisinger
Straße 3, 85716 Unterschleißheim.
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Schulz-Becker, Deutsche Umweltschutzgesetze, Sammlung des ge-
samten Umweltschutzrechts des Bundes und der Länder mit Euro-
päischem Umweltschutzrecht. 330. Ergänzungslieferung, Stand: 1. 10.
2007, 116,— EUR. Verlag R. S. Schulz GmbH, Freisinger Straße 3,
85716 Unterschleißheim.
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Kümmel/Pohl, Besoldungsrecht des Bundes und Niedersachsens,
Kommentar. 27. Ergänzungslieferung, 239 Seiten, 98,69 EUR. Pink-
voss Verlags GmbH, Postfach 81 04 50, 30504 Hannover.
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ZTR — Zeitschrift für Tarifrecht, Tarif-, Arbeits- und Sozial-
recht des öffentlichen Dienstes. Die ZTR erscheint monatlich.
Jahresabonnement: 182,— EUR einschließlich Versandkosten.
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Emmy-Noether-
Straße 2, 80992 München.

Heft Nr. 12/2007 enthält u. a. folgende Beiträge:
Peter, Anteilige Schicht- bzw. Wechselschichtzulage für Teilzeitbe-
schäftigte
Schwerdle, Arbeitsbefreiung bei Pflege von nahen Angehörigen —
Kündigungsschutz selbst in der Probezeit?
Ruge/Maerker, Arbeits- und personalvertretungsrechtliche Aspekte
bei der Vereinigung von Krankenkassen.
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Bieler/Lukat, Niedersächsisches Disziplinargesetz (NDiszG), Kom-
mentar. 8. Ergänzungslieferung, Stand: Dezember 2007, 136 Seiten,
18,30 EUR. Gesamtwerk: 254 Seiten, 29,— EUR. Kommunal- und
Schul-Verlag GmbH & Co., Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden.
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Kommunalverfassungsrecht Niedersachsen, Kommentare. 24. Nach-
lieferung, Stand: Dezember 2007, 122 Seiten, 20,80 EUR. Gesamt-
werk: 2 776 Seiten, 149,— EUR. Kommunal- und Schul-Verlag GmbH
& Co. KG, Postfach 36 29, 65026 Wiesbaden.
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Claus, Lexikon der Eingruppierung der Angestellten im öffentlichen
Dienst. 42. Ergänzungslieferung, Stand: September 2007. Verlagsgrup-
pe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 Mün-
chen.
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Berger/Kiefer/Langenbrinck, Betriebliche Altersversorgung im öffent-
lichen Dienst, Kommentar. 77. Ergänzungslieferung, Stand: Oktober
2007, 314 Seiten. Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Emmy-
Noether-Straße 2, 80992 München.
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Dassau/Langenbrinck, TVöD-Textsammlung, 3. Ergänzungslieferung,
Stand: Oktober 2007, 60,95 EUR. Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm
GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München.

— Nds. MBl. Nr. 3/2008 S. 118


	Inhalt MBl. Nr. 03 vom 23.01.2008
	B. Ministerium für Inneres und Sport
	Geschäftsordnung des Landesausschusses„Rettungsdienst“nach § 13 NRettDG
	Schiedsordnung der Schiedsstellefür den Rettungsdienst nach § 18 NRettDG
	Anerkennung derFritz Werner Schüt-Stiftung
	Anerkennung der Greiner Stiftung
	Anerkennung derRegionalstiftung Wildeshauser Geest
	Anerkennung der Kulturstiftung Wesermarsch
	Sitzverlegung der StiftungKreis Greifenhagen/Pommern-Beyerstorff-Wyrow
	Sitzverlegung der Kulturstiftung HBS
	Anerkennung derKirchenstiftung Iselersheim
	Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Gesetzüber Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnenund Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
	Verleihung der Niedersächsischen Sportmedaille
	Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes;Bekanntgabe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer(Schlussabrechnung für das Haushaltsjahr 2007)

	C. Finanzministerium
	Richtlinie für die Haushaltsführung impersonalwirtschaftlichen Bereich (HFRPers)
	Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2008
	Haushaltsführung im personalwirtschaftlichen Bereichim Haushaltsjahr 2008

	D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
	Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;DIN 4099 „Schweißen von Betonstahl“
	Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;DIN 18551 „Spritzbeton — Anforderungen,Herstellung, Bemessung und Konformität“

	F. Kultusministerium
	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungenfür die Einstellung von Auszubildendenaus Insolvenzbetriebenmit Mitteln des Europäischen Sozialfonds

	H. Ministerium für den ländlichen Raum,Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG(Vereinfachte Flurbereinigung Reinerbeck,Landkreis Hameln-Pyrmont)
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG[Vereinfachte Flurbereinigung Steimbke,Landkreis Nienburg (Weser)]
	Erlaubnis zum Betrieb von Örtlichkeitenzur Vermittlung von Pferdewetten
	Erlaubnis zum Betriebeiner Wettannahmestelle für Pferderennen

	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
	Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 BImSchG (Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Hannover)
	Ergebnis des Screening-Verfahrens gemäß § 3 a UVPG(Oxitec GmbH & Co. KG, Sulingen)

	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
	Genehmigung gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG;Öffentliche Bekanntmachung(Geestland Putenspezialitäten GmbH & Co. KG,Wildeshausen)

	Rechtsprechung
	Oberverwaltungsgericht

	Stellenausschreibung
	Neuerscheinungen


